Protokoll ü/ Strategiebesprechung zur Arbeitsgruppe „Antidiskriminierung“





Datum: 	17.4.1998					Ort: ÖAR-Sekretariat





Tagesordnung:





(	Darstellung der Gesamtsituation


(	Ziele der heutigen Veranstaltung:


(	Empfehlung an andere Untergruppe (Arbeitsweise, TN-Kreis)


(	Festlegung TN-Kreis (Betroffene)


(	Strategie für Abschlußsitzungen (Prioritäten)


(	Zeitplan


(	Möglichkeiten der begleitenden PR





Teilnehmer:	siehe beiliegende Anwesenheitsliste (-Verteiler)


Entschuldigt:	Barazon, Forcher, Schönwiese, Srb.





Die vorgeschlagene Tagesordnung wird von den Teilnehmern akzeptiert. Martin Ladstätter gibt einen groben Überblick über die derzeitige Situation bzw. den bisherigen Verlauf. Danach werden folgende Punkte diskutiert bzw. festgehalten:





Wir erwarten von den jeweiligen Ministerien Stellungnahmen zum Arbeitsbehelf 1.


Wie soll Einbeziehung der Länder erfolgen? Es wird festgehalten, daß die Koordinationsstelle den bisherigen Einladungen nicht gefolgt ist.


Arbeitskreis im BMAGS müßte auch Invaliditätsvorsorge einschließen


( Anfordern


Die vorliegenden (und möglicherweise noch eintreffenden) Fakten sollen durchgeschaut und den jeweiligen Ressorts zugeteilt werden.


Wir müssen Definition des Diskriminierungsbegriffes vornehmen und uns dann auch daran halten! Vorschlag: die im Arbeitsbehelf 1, S 3, enthaltene Beschreibung.





„ Eine Diskriminierung liegt z.B. vor,


wenn Menschen wegen ihrer Beeinträchtigung in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit, der gleichen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und in ihrer selbstbestimmten Lebensführung behindert werden. Eine schuldhafte Diskriminierung ist die vorsätzliche oder fahrlässige Veranlassung, Fortsetzung oder Aufrechterhaltung von Maßnahmen, Strukturen, Verhaltensweisen oder Feststellungen, die geeignet sind, Menschen mit Beeinträchtigungen zu behindern oder zu benachteiligen.


In der US-Rechtssprechung wurde festgelegt, daß eine Diskriminierung nicht nur ein Tun ist, sondern auch ein Unterlassen sein kann. Wenn also ein Busunternehmen keinen Hublift einbaut, ist das auch eine Diskriminierung. Der Oberste Kanadische Gerichtshof hat eine wichtige Feststellung getroffen: Für den Begriff der Diskriminierung ist nicht die Absicht, sondern das Ergebnis entscheidend.“





		(	Vergleichsgruppen sind Nichtbehinderte aber auch andere 				Behinderungsarten. 


Gleichstellungsthematik sollte im Moment kein Thema sein. Es geht darum, das Optimale aus der Arbeitsgruppe herauszuholen, ohne jedoch das Ziel, ein Gleichstellungsgesetz zu erreichen, zu vernachlässigen.


Folgende Vorgangsweise, die von allen Teilnehmern befürwortet wird, erscheint in den Untergruppen angeraten:


		(	Klarlegung unseres Verständnisses v. Diskriminierungsbegriff


			Einzelne Punkte durchdiskutieren


			Konsens / Dissens erzielen


			Alle Ergebnisse festhalten


Die endgültige Entscheidung obliegt dem Bundeskanzler; deswegen ist es wichtig, daß alle Ergebnisse in den Protokollen festgehalten werden.


		( 	Berichtigung des Protokolls der Untergruppe BMAGS verlangen.


Die derzeit vorgegebenen Fristen sind sicher erstreckbar, wenn wir genügend konkrete Beispiele vorlegen können.


Die bisher vorliegenden Beispiele sind bereits anhand der obigen Auslegung des Diskriminierungsbegriffes abgehandelt.


Empfehlungsschreiben für Untergruppen:


	(	Bezugnehmend auf Erfahrungen im BMAGS:


		Ersuchen, die „Durchforstungsergebnisse“ des BM mitgeteilt zu 	�		erhalten und Arbeitsbehelf 1 + Ergänzung übermitteln.


		Erklärung Diskriminierungsbegriff (beide Vergleichsgruppen),


		Festhalten, daß Bsp. bereits daran orientiert sind.


		Arbeit in Ugr.: Beispiele diskutieren und alle Ergebnisse festhalten


		Falls zuviele Bsp., neuerliche Sitzung verlangen


		TN-Kreis empfehlen


Interner Zeitplan kann erst festgelegt werden, wenn klar ist, wie auf unser „neues Auftreten“ reagiert wird.


Die von den Parteien nominierten „Experten“ sollten den Parteien nicht „weggenommen“ werden.


Es sollte pro Untergruppen einen Verantwortlichen geben, der „Gegen“moderator ist, den Ablauf kontrolliert und entsprechend protokolliert. Diese 4 Personen müssen sich auch vor den Sitzungen intensiv um inhaltliche Vorgaben kümmern und koordinieren.





	Folgende Personen werden dafür vorgeschlagen bzw. nominiert:


	


	Untergruppe	„Gegen“moderator	inhaltl. Experten


	1 BM Verkehr	Michael Krispel	


	2 BM Unterricht	Andreas Oechsner	Forcher, Schindler, Beh.Beauftr./Uni


	3 BMAGS	Klaus Voget	A.Oechsner, K.Schaurhofer (KOBV)


	4 BM Justiz	Silvia Oechsner	





Es wurden alle ÖAR-Mitgliedsorganisationen aufgefordert, entsprechende Beispiele zu liefern. Dies ist im Moment die einzige Möglichkeit, die Probleme aller Behinderungsarten abzudecken.


Es sollen primär nur Betroffene als Vertreter entsandt werden und nicht Vertreter von Dienstleistungsbetrieben. Die ÖAR soll zum jeweiligen Thema passende Experten entsenden.


Die Sammlung und Aufbereitung der Beispiele wird von Martin Ladstätter übernommen. Es sollte noch vor dem Abgabetermin im BMAGS (30.4.) ein Abstimmungsgespräch erfolgen.


Die Gesamtkoordination obliegt der ÖAR.


Nächste Ugr.-Sitzung: 18.5. - BM f. Unterricht





Protokollführung: Hedi Schnitzer, ÖZIV








Ergänzung:


Im Schreiben an das BMAGS soll noch erwähnt werden:





§ 18 	OÖ Landesbedienstetenschutzgesetz (Teil 1 - S. 10)


§ 2 	Richterdienstgesetz (Teil 1 - S. 11)


§ 121 	Schulorganisationsgesetz (Teil 1 - S. 11)


§ 14 	Aufnahms- und Eignungsprüfungen (Teil 1 - S. 11)


§ 22 	Apothekerkammer-Wahlordnung (Teil 1 - S. 13)


§ 49 	Arbeiterkammer-Wahlordnung (Teil 1 - S. 13)


Artikel 16 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (Teil 1 - S. 19)


Weiters:


Behinderteneinstellungsgesetz


ASVG


Sonderaktion der Stadt Wien - mit Billigung des BMAGS


§ 21 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz


§ 16 Arbeitslosenversicherungsgesetz





Martin Ladstätter
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